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oftmals am Limit von 10 kg P2O5/ha, 
sodass eine Aufnahme selbst gerin-
ger Mengen Kompost nicht zulässig 
ist (vergleiche Tabelle 4, Betrieb 2). 

Kompost im Herbst über 
drei Jahre anrechnen

Wird Kompost im Herbst 2019 
nach der Ernte ausgebracht, sind 
aufgrund der langsamen Stick-
stofffreisetzung die in Tabelle 5 
aufgeführten Nachlieferungen 
(Mindestanrechnung nach DüV 
2017) über die folgenden drei Jah-
re in der N-Bedarfsermittlung und 
Düngeplanung zu berücksichtigen 
(vergleiche Tabelle 5).

Verlängerte Sperrfristen in 
Wasserschutzgebieten

Grundsätzlich sind in Wasser-
schutzgebieten (WSG) die folgen-
den Verordnungen/Gesetze ein-
zuhalten: Wasserschutzgebiets-
verordnung, Landeswassergesetz, 
Düngeverordnung, Landesdün-
geverordnung. Bei abweichenden 
Angaben gilt die jeweils strengste 
Regelung. In den meisten WSG ist 
das Aufbringen von Kompost in der 
Zeit vom 1. August, bei Winterraps 
vom 1. September, bis zum letzten 
Tag des Februars des folgenden 
Jahres verboten. Auf Grünland und 
auf mit winterharten Hauptkultu-
ren bestellten Ackerflächen ist die 

Ausbringung bereits ab dem 1. Fe-
bruar wieder zulässig.

Im Zuge der aufgrund des 
EU-Klageverfahrens gegen 
Deutschland erforderlichen Über-
arbeitung  der Düngeverordnung 
hat die Bundesregierung auch ver-
längerte Sperrfristen für Kompos-
te vorgesehen. Danach soll die all-
gemeine Sperrfrist für Festmist und 
Kompost bereits am 1. Dezember 

beginnen und in den „roten“ Ge-
bieten sogar vom 1. November bis 
31. Januar auf drei Monate verlän-
gert werden.
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Sehr gute Ernteergebnisse in allen Naturräumen

Hohe Zuckererträge werden in Schleswig-Holstein erreicht
Die Zuckerrübenanbauer im 
Land zwischen den Meeren kön-
nen sich über sehr gute Ernteer-
gebnisse freuen. Es werden mo-
mentan Zuckererträge zwischen 
13 und 14  t/ha erreicht. Dabei 
schwanken die Rübenerträge 
zwischen 70 und 90 t/ha. Auch 
die Zuckergehalte unterliegen 
starken Schwankungen.

In Gebieten mit höheren Nieder-
schlagsmengen wie beispielswei-
se in der Marsch liegen sie zwi-
schen 16 und 17 %, während in 
den südlichen Naturräumen wie 
Segeberg und Lauenburg auch 
mal 18 % überschritten werden. 
Die Niederschläge in den vergan-
genen 14 Tagen haben insgesamt 
ein leichtes Absinken der Zucker-
gehalte bewirkt. Dagegen sind 
die Mengenerträge allerdings 
deutlich gestiegen. Die relativ 
geringen Abzüge, die weit unter 
10 % liegen, zeugen von den bis-

her guten Erntebedingungen. Die 
Rüben lassen sich verlustarm ro-
den und die Erde kann gut abge-
reinigt werden. 

Eine Ursache für die guten Ernte-
ergebnisse ist sicherlich die Wit-
terung. Der Regen kam bei den 
Rüben fast immer noch rechtzei-

tig, sodass kaum Rüben „geschla-
fen“ haben und ein durchgängi-
ges Wachstum möglich war. Wei-
tere Eckpfeiler des Erfolgs sind die 
frühe und trockene Aussaat Ende 
März bis Anfang April und die ho-
hen Pflanzenzahlen pro Hektar, die 
sehr gleichmäßig im Feld standen. 
Die guten Ernteergebnisse in Men-
ge und Qualität sollten möglichst 
bis zum Ende der Kampagne Mit-
te Januar erhalten bleiben. In die-
sem Zusammenhang ist es beson-
ders wichtig, die Rüben möglichst 
lange im Boden zu lassen. Rüben, 
die für Lieferungen ab November 
vorgesehen sind, sollten jetzt noch 
nicht gerodet werden. Sie sind mo-
mentan noch nicht ausgereift und 
somit nicht lagerfähig. Starke Mas-
se- und Zuckergehaltsverluste ein-
hergehend mit geringeren Rüben-
preisen wären die Folge.
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Nur hohe Bestandesdichten mit gleichmäßigen Abständen zwischen den 
Rüben bringen höchste Zuckererträge.  Foto: Frank Jeche

FAZIT
Kompost verbessert die Boden-
struktur, die biologische Aktivität, 
die Sorptionsfähigkeit für Nähr-
stoffe und fördert die Boden-
erwärmung im Frühjahr. Durch 
das hohe Wasserhaltevermögen 
überstehen die Kulturen Tro-
ckenphasen besser. Die defizitä-
re Humusbilanz von silomaisbe-
tonten Fruchtfolgen kann durch 
eine Kompostgabe alle drei Jahre 
ausgeglichen werden. Die zusätz-
liche N-Nachlieferung aus den 
Komposten muss bei der Dünge-
bedarfsermittlung berücksichtigt 
werden und kann mithilfe der 
Nmin-Methode im Spätfrühjahr 
gemessen werden. Die Verwen-
dung RAL-zertifizierter Kompos-
te ist zu empfehlen, weil jährliche 
Untersuchungen die Qualität hin-

sichtlich Nährstoffgehalten, orga-
nischer Substanz, Pflanzenver-
träglichkeit, Hygiene und Fremd-
stoffanteil sichern.
Die Bioabfallverordnung be-
schränkt die Kompostanwen-
dung auf 30 TM/ha alle drei Jah-
re. Besonders bei viehstarken 
Futterbaubetrieben begrenzen 
der maximale N- und P-Saldo 
im Nährstoffvergleich sowie die 
170-kg-N-Obergrenze die nach 
Düngeverordnung zulässige Auf-
nahme von Komposten. Die bis-
lang in der Düngeverordnung 
noch geltende allgemeine Sperr-
frist für die Ausbringung von 
Komposten vom 15. Dezember bis 
15. Januar ist in Wasserschutzge-
bieten deutlich verlängert (1. Au-
gust/September bis 31. Januar).

Tabelle 5: Stickstoffanrechnung aus Komposten in der Dünge-
bedarfsermittlung bei Herbstausbringung nach der Ernte

Düngejahr N-Anrechnung 
Grüngutkompost 

in %

N-Anrechnung 
übrige Komposte 

in %

Beispiel  
Grüngutkompost, 

anzurechnende 
N-Mengen  

(Nges = 5 kg N/t, 
20 t FM/ha)

2019 (Herbst- 
ausbringung 
nach Ernte)

- - 0 kg N/ha

2020 7 % (3 % + 4 %) 9 % (5 % + 4 %) 7 kg N/ha

2021 3 % 3 % 3 kg N/ha

2022 3 % 3 % 3 kg N/ha

Summe 13 % 15 % 13 kg N/ha


